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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1998

Norm

KO §46

MRG §37

Rechtssatz

Die Verweisung vermögensrechtlicher Ansprüche des Mieters gegen den Vermieter vom streitigen ins außerstreitige

Verfahren nach § 37 MRG verändert deren rechtliche Quali7kation nicht. Ein Anspruch, der im streitigen Verfahren als

Masseforderung zu behandeln wäre, behält daher auch im Außerstreitverfahren diese Eigenschaft.

Entscheidungstexte
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Entscheidungstext OGH 20.06.2002 6 Ob 184/01d

Auch; nur: Ein Anspruch, der im streitigen Verfahren als Masseforderung zu behandeln wäre, behält daher auch

im Außerstreitverfahren diese Eigenschaft. (T1)
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